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SCHWERPUNKT  Reformen im Gesundheitswesen

Diabetologie vergessen? 
Eine GKV-Perspektive

Unser Gesundheitswesen 
muss sich weiter entwi-
ckeln. Der Zugang für die 

Patientinnen und Patienten muss 
ebenso gesichert werden wie die 
Finanzierbarkeit. Und das bei 
mindestens gleicher, wenn mög-
lich verbesserter Versorgungs-
qualität. Ambulantisierung, Digi-
talisierung, Multiprofessionalität 
– all das ist kein Selbstzweck. Es 
sind die großen versorgungspo-
litischen Entwicklungslinien, um 
die Qualität und Wirtschaftlich-
keit unserer Gesundheitsversor-
gung auch in Zukunft zu sichern. 

Ziele der aktuellen Kranken-
hausreform vor diesem Hinter-
grund waren: Qualitätsorientier-
te Zentralisierung und Spezia-
lisierung, Reduzierung der mit 
dem DRG-System verbundenen 
Fehlanreize zur Mengenentwick-
lung sowie Ambulantisierung der 
im internationalen Vergleich zu 

häufigen stationären Behandlun-
gen. Zudem eine Stärkung der 
digitalen Vernetzung und Infra-
struktur, um den damit verbun-
denen Transformationsprozess 
konsequent mit Le-
ben zu füllen. Wich-
tigste Instrumente 
dafür sind die Ver-
gütungsreform mit 
einem zukünftig ca. 
60-prozentigen An-
teil Vorhaltevergü-
tung sowie die geän-
derte Bedarfsplanung nach quali-
tätsorientierten Leistungsgruppen.

Offene Fragen

Auch wenn bei diesem Konzept 
zunächst noch einige Fragen of-
fengeblieben sind – etwa zur Not-
fallreform, Auf- und Umbau am-
bulant-sektorenübergreifender 
sowie digital-hybrider Versor-

gungsstrukturen –, erscheint es 
grundsätzlich als ein Schritt in 
die richtige Richtung. Die Dia-
betologie hätte hierbei in vieler 
Hinsicht beispielhaft sein kön-

nen. Nur zwei Pro-
zent aller Menschen 
mit Diabetes wer-
den jährlich mit ei-
ner Hauptdiagnose 
Diabetes mellitus 
stationär behandelt. 
Diese GKV-weit 
rund 200 000 Pati-

enten benötigen umso mehr eine 
hochspezialisierte Behandlung. 
Doch ca. 80 Prozent dieser Fälle 
werden bislang in Einrichtungen 
mit nur rudimentären oder kei-
nen diabetologischen Strukturen 
betreut! Durch konsequente Um-
verteilung könnte die Bündelung 
in diabetologischen Kompetenz-
zentren gelingen. Der Betrieb ei-
ner 20-Betten-Station würde ei-
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Finanzierungskampf 
Gesundheitsrefor-
men übersehen Diabe-
tologie systematisch. 
Trotz 200 000 stationä-
rer Diabetes-Fälle jähr-
lich fehlen spezialisierte 
Strukturen. Ambulan-
te Schwerpunktpraxen 
kämpfen um Finanzie-
rung. Status quo gesi-
chert, Verbesserungen 
ausgeblieben.
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„Eine zeitgemäße 
strukturierte 
Versorgung  
ist dringend 
notwendig.“
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ne Mindestmenge an jährlichen 
Behandlungsfällen von 750 Fäl-
len versorgen können, die eine 
Vorhaltung der entsprechenden 
Expertise ökonomisch sinnvoll 
ermöglicht. Die flächendeckende 
Versorgung wäre mit dieser Min-
destmenge an Behandlungszah-
len gewährleistet. Ebenso die not-
wendige Querschnittsversorgung 
zur Mitbehandlung von Diabeti-
kern, die wegen anderer Hauptdi-
agnosen in nicht diabetologisch 
qualifizierten Kliniken behan-
delt werden, z.B. durch Telekon-
sile und Telemonitoring. Etwa 3 
Mio. Krankenhausfälle jährlich 
wären davon betroffen.

Doch stattdessen wurde die 
Diabetologie allem Anschein 
nach bei den stationären Reform-
überlegungen weitgehend über-
sehen. Aus der Krankenhauspers-
pektive rangiert Diabetes mellitus 
in Fachkreisen unter den „am-
bulant-sensitiven Krankenhaus-

fällen“ (Sundmacher et al. 2015). 
Dies hat zur Folge, dass in dem 
Reformkonzept zum KHVVG 
keinerlei Verbesserungen im Hin-
blick auf die oben beschriebene 
Qualitätsorientierung feststell-
bar war. Im Gegenteil tauchten 
insbesondere in der Leistungs-
gruppe „LG002 Komplexe En-
dokrinologie und Diabetologie“ 
aus diabetologischer Sicht sowohl 
fachfremde als auch praktisch un-
erfüllbare Strukturanforderun-
gen auf. Besonders zu nennen ist 
hierbei die ursprüngliche Anfor-
derung der LG002, dass mindes-
tens 2 Fachärzte für Endokrino-
logie / Diabetologie vorzuhalten 
seien. Mit der Veröffentlichung 
des KHVVG-Groupers durch das 
InEK Anfang des Jahres wurde 
dann überraschend offenbar, dass 
diabetologische Hauptbehand-
lungen gar nicht zwingend in 
dieser Leistungsgruppe erbracht 
werden müssen. Vielmehr könnte 
nunmehr sogar im Regelfall die 
LG002 umgangen und Diabetes-
behandlungen z.B. in der allge-

meinen inneren Medizin (LG001) 
verortet werden – ohne jegliche 
diabetesspezifische Strukturqua-
lität! Noch gravierender bei Kin-
dern und Jugendlichen, wo per se 
aufgrund der Leistungsgruppen-
zuordnungen zukünftig nur pä-
diatrische, nicht jedoch fachspe-
zifische, z.B. diabe-
tologische oder kar-
diologische Kom-
petenzen benötigt 
werden.

Mit den neu-
esten Entwürfen 
zum Krankenh-
ausversorgungsan-
passungsgesetz (KHAG) scheint 
sich nun die beschriebene Anfor-
derung der LG002, mindestens 
zwei Fachärzte für Endokrino-
logie / Diabetologie vorzuhalten, 
zugunsten einer praktikablen Re-
gelung aufgelöst zu haben. Nun-
mehr können auch in entspre-
chender Anzahl Fachärzte für in-
nere Medizin mit Zusatzweiter-
bildung Diabetologie eingesetzt 
werden – was dem „Gold-Stan-
dard“ in hochspezialisierten Dia-
betesfachkliniken und -abteilun-
gen in Deutschland entspricht. 
Damit wäre nun auch der Weg 
frei, diese Leistungsgruppe zu-
künftig unter bestimmten Bedin-
gungen als „Kostentrenner“ für 
hochspezialisierte Einrichtungen 
zu nutzen. Dies ändert jedoch 
nichts an den übrigen beschrie-
benen Problemen. Vor allem stellt 
es keinerlei Verbesserung gegen-
über der bisherigen Situation dar.

Grundlage für die Zukunft

Ähnlich im ambulanten Bereich: 
Hier sollte das Gesundheitsver-
sorgungsstärkungsgesetz (GVSG) 
die Grundlage für eine wirtschaft-
liche Zukunft und adäquaten Zu-
gang vor allem im hausärztlichen 
Bereich schaffen. Entbudgetie-
rung der Hausärztlichen Vergü-
tung, Umstellung von der Quar-
talslogik auf Jahres- oder Halbjah-
respauschalen pro Patient sowie 
anteilige Vorhaltevergütung lau-
teten die verheißungsvollen Kern-

elemente. Doch auch hierbei wur-
den zunächst die fatalen Auswir-
kungen speziell für die Diabetolo-
gie völlig übersehen! Die Beson-
derheit diabetologischer Schwer-
punktpraxen (DSP) besteht be-
kanntlich darin, dass es sich nicht 
um ein eigenständiges fachärzt-

liches Gebiet han-
delt. Ein großer 
Teil der Praxen ar-
beitet hausärztlich 
und bei Diabete-
spatienten quasi in 
„Doppelfunktion“ 
als Primärbehand-
ler und/oder Spezi-

alisten. Die ersten Entwürfe zum 
GVSG hätten wiederum zur Folge 
gehabt, dass bei Diabetespatien-
ten, die anderweitig hausärztlich 
betreut und von einer hausärzt-
lichen DSP mitbehandelt wer-
den, nur ein Hausarzt die neue 
Jahrespauschale hätte abrechnen 
können und die DSP folglich leer 
ausgegangen wäre. Auch die ge-
plante Vorhaltevergütung hätte 
die besonderen strukturellen An-
forderungen einer DSP nicht be-
rücksichtigt. Letzteres konnte in-
zwischen auf dem Verhandlungs-
wege im erweiterten Bewertungs-
ausschuss korrigiert werden. Die 
ab 01.01.2026 geltende neue Vor-
haltepauschale 03041 wird haus-
ärztlichen DSP neben der abge-
senkten 03040 allein aufgrund ih-
res Strukturmerkmals Diabetes-
Schwerpunktpraxis ohne weitere 
Bedingungen gezahlt, wenn sie 
mindestens 20 % Diabetespatien-
ten behandeln. Im Unterschied 
dazu muss eine Hausarztpraxis 
dafür mindestens 2 Zusatzkrite-
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Hausärztliche Dia-
betesschwerpunkt-
praxen behandeln 
Patienten – doch die 
Finanzierung bleibt 
unsicher.
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„Mit viel Kraft 
konnte lediglich 

der Status 
Quo gesichert 

werden!“
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rien wie Hausbesuche, Impfun-
gen, Pflegeheimbetreuung, Ult-
raschall oder erweiterte Sprech-
zeiten erfüllen.

Ob die Berücksichtigung des 
Status DSP nun auch bei der vom 
Hausärzte-Verband gewünschten 
Jahres- oder Halbjahres-Versor-
gungspauschale gelingen wird, 
bleibt abzuwarten. Entsprechend 
dem Versorgungsauftrag im DMP 
wäre hier zu wünschen, dass Chro-
niker mit einem entsprechend in-
tensiven Betreuungsbedarf eine 
Ausnahme bilden und weiterhin 
quartalsweise abgerechnet wer-
den dürfen.

Alle genannten Korrekturen, 
teilweise bereits beschlossen und 
teils noch in Diskussion befind-
lich, werden wohl kurzfristig ei-
ne Schlechterstellung von diabe-
tologischen Praxen und Kliniken 
durch die Reformgesetze abwen-
den. Eine systematische Verbes-
serung ergibt sich jedoch weder 
für die Einrichtungen noch für 

die Versorgung von Menschen 
mit Diabetes in Deutschland. Mit 
viel Kraft konnte also bei den lau-
fenden Gesetzesvorhaben im am-
bulanten und statio-
nären Bereich ledig-
lich der Status quo 
für die Diabetologie 
gesichert werden! 

Eine  ernüch-
ternde Bilanz, die 
u.a. die Frage auf-
wirft, wie die Diabe-
tesversorgung zukünftig wieder 
mehr in das Zentrum des gesund-
heitspolitischen Interesses rücken 
kann? Während in den vielerorts 
streng sektoralen Denkstruktu-
ren des Gesundheitswesens we-
der im ambulant-ärztlichen Sektor 
noch im Krankenhausbereich Di-
abetesversorgung eine nennens-
werte Rolle spielt, findet sich diese 
politische Aufmerksamkeit hier-
zulande allenfalls bei sektorüber-
greifenden oder präventionsorien-
tierten Themen wie etwa den Di-

sease Management Programmen 
(DMP). Diabetes mellitus ist eine 
der häufigsten chronischen Volks-
krankheiten, mit einer gewalti-

gen und steigenden 
Krankheitslast für 
unser Gesundheits-
system. Eine zeitge-
mäße strukturierte 
und präventionsori-
entierte Versorgung 
ist daher dringend 
notwendig. Hierfür 

sind bislang die DMP die wich-
tigste inhaltliche und ökonomi-
sche Grundlage. Diese gilt es je-
doch dringend und umfassend zu 
reformieren, z.B. im Rahmen der 
aktuell anstehenden „Digitalen 
DMP Diabetes“ (dDMP). Dabei 
könnten mit etwas gutem Willen, 
Innovationsbereitschaft, Lösungs-
orientierung und konzertiertem 
Handeln auch die skizzierten Re-
formbedarfe für eine qualitätsori-
entierte Diabetologie adressiert 
werden. 

„Diabetes 
mellitus ist eine 
der häufigsten 
chronischen 

Volkskrankheiten.“
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Dr. Christian Graf
Geschäftsbereichs-
koordinator Versor-
gung, BARMER
christian.graf@
barmer.de
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